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Farbpaste beige 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Bezeichnung des Stoffes / der Zubereitung und des Unternehmens 

 
Handelsname: Farbpaste beige 
Verwendung: Flüssiges/ pastöses Farbmittel zum Einfärben von Polymeren 

 
Wilhelm Julius Teufel GmbH 
Orthopädietechnische Medizinprodukte 
Robert-Bosch-Straße 15 
73117 Wangen 
 
Telefon: 07161-15684-0 
Telefax: 07161-15684-333 
E-Mail: info@teufel-international.com 
 
Notfallauskunft:  Giftzentrale Göttingen 

Telefon: +49 (0)551-19240 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Mögliche Gefahren 
 2. 1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
 2. 2. Kennzeichnungselemente 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Gemische 
Chemische Charakterisierung 

 Enthaltene Farbmittel: organische Pigmente. 
 Weitere Angaben: 

Farbpaste. 
Dispergieradditiv auf Weißölbasis (aliphatisch) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder 
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).  
Nach Hautkontakt  
Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen 
mit viel Wasser und Seife. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
Nach Augenkontakt 
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem 
Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
Nach Einatmen 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 

mailto:info@teufel-international.com
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Nach Verschlucken 
Kein Erbrechen herbeiführen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
4.2. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Aufgrund des vorliegenden Kenntnisstandes und bei sachgemäßem Umgang gehen von dem 
Produkt keine Gefahren für den Menschen und die Umwelt aus.  

 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
 5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassernebel, Sprühwasser 
Ungeeignete Löschmittel 
Wasservollstrahl 

 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Keine bekannt. 

Zusätzliche Hinweise:  
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen 
und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 
Kontaminiertes  
Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 

 Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 
 6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Mit 
flüssigkeits-bindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: 
siehe Abschnitt 13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Handhabung und Lagerung 
 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  

Hinweise zum sicheren Umgang: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der 
Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brand-
schutzes.  

 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter dicht geschlossen halten und an 
einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost, Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen. 

 Zusammenlagerungshinweise: Keine Informationen verfügbar. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
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 Lagerklasse nach TRGS 510:  
10 (Brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 
 8.1. Zu überwachende Parameter  
 Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten 
 Bisher wurden keine nationalen Grenzwerte festgelegt. 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 
Augen-/Gesichtsschutz 
Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Handschutz 
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Abnutzung ersetzen! Chemikalienschutzhandschuhe  
sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge 
arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. 
Körperschutz 
Persönliche Schutzausrüstung 
Atemschutz 
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Physikalische und chemische Eigenschaften  

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand:   Paste 

 Farbe:     Beige 
 Geruch:    geruchlos 
 ph-Wert:    nicht anwendbar 

Zustandsänderungen       
 Schmelzpunkt:    nicht bestimmt 

Siedebeginn und Siedebereich:  nicht bestimmt 
Flammpunkt:    >240°C 
Zersetzungstemperatur:   300°C 
Dampfdruck (20°C):   <0,1hPa 
Wasserlöslichkeit:    praktisch unlöslich 
Dyn. Viskosität:   nicht bestimmt 
Kin. Viskosität:    nicht bestimmt 
9.2. Sonstige Angaben 
Keine 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10.  Stabilität und Reaktivität 
 10.1. Reaktivität 
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Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 
 10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 
 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.  
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Wärme, Flammen und Funken  

 10.5. Unverträgliche Materialien 
 Nicht bekannt. 
 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte  
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.  Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Aspirationsgefahr  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.  Umweltbezogene Angaben 
 12.1. Toxizität 
 Es liegen keine Informationen vor. 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit: 
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)  
12.3. Bioakkumulationspotential: 
 Keine Daten verfügbar 

 12.4. Mobilität im Boden: 
 Keine Daten verfügbar 
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:  
Nicht relevant 

 12.6. Andere schädliche Wirkungen: 
Es liegen keine Informationen vor. 

 Weitere Hinweise:  
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13. Hinweise zur Entsorgung 
 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung 

Empfehlung: Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist 
entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen. Unter Beachtung der 
behördlichen Vorschriften beseitigen.  
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Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14. Angaben zum Transport 
 Sonstige einschlägige Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 

 Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 

 Status:    WGK-Selbsteinstufung 
Zusätzliche Hinweise: Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! 
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.  Sonstige Angaben 

Weitere Angaben 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren 
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren 
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet 
wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das 
so gefertigte neue Material übertragen werden. Die Angaben stützen sich auf den heutigen 
Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar 
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 


